
werden aber zumelst 1U angedeutet. recht Ortskırchen-, also Bischofsrecht.
Für dıe protestantische Seıte wäre ıne INan noch auf dem Vatıkanum
gründlıchere Klärung des ‚„„sola-scr1p- erfolglos überlegt, auf der Grundlage

des Bellarmınschen eıinen für dıetura-Prinzıps“ sinnvoll SCWESCH. Und
auch das Proprium der Orthodoxen Kır- gesamte Kırche bestimmten ate-
chen und ihrer Theologıe verschwıindet chismus herauszugeben, trıtt der DU  Da

hınter den Beiträgen einzelner eprä- vorliegende Katechismus bewußt in die
sentanten. Nachfolge des Vat I1 Mıiıt der dem

Die Stärke der Arbelıt, das gewlssen- vorangestellten „Apostolıschen onst1-
hafte Nachzeichnen der Debatte ZU tution ‚Fıde1 Depositum‘ des Papstes
Thema AUus den Protokollen und Doku- Johannes aul I1 VO 11l Oktober 9972
entenNn: erweılst sich insofern als Schwä- „dem Jahrestag der Eröffnung des
che, eıl dessen dıe größeren 7416 Zweıten Ökum. Vatık Konzıils“‘ (35)

ırd das für jedermann siıchtbar unter-sammenhänge der ökumeniıschen Ent-
wicklung gelegentlich AdU» dem Blick striıchen; Ja der 'aps führt das anl
geraten. Dennoch dürfte dıe vorliegende Werk auf den Wunsch der außerordent-
Untersuchung VOoON für Jeden, der sich lıchen Bıschofssynode VO  — 1985 zurück,
mıt der Arbeit VO  — Glauben und Kır- „ein(en) Katechismus bzw. eın Kompen-

dıium der anNnzch katholischen auDens-chenverfassung und ihrem wichtigen
Beıtrag für das Zusammenwachsen der und Sıttenlehre*‘* haben, ‚„SOZUSagcCH
Kırchen näher beschäftigen oder tiefer als Bezugspunkt für dıe Katechismen

DZW. Kompendien, die In den verschle-in dıe ökumenische Debatte über
chrıft, Tradıtion un:! Kırche eindringen denen Relıgionen erstellen SsSınd“*“® 30)

Damıt bekommt der NECUC Katechis-wiıll, ZUT Pflichtlektüre gehören. Die
klare Gliederung, dıe flüssiıge Darstel- INUSs, den der aps übrıgens nach sechs-
lung und das spürbare ökumenische Jähriger Kommissionsarbeit und NEeEUN

Vorfassungen 99 Jun1 1997)°* MSEngagement des utors machen s1e aber
durchaus einer angenehmen Pflicht mäß protestantischem Kalender dem

Jag des Gedenkens Conf. AugustanaWolfgang Bıenert (1530) und Konkordienbuch (1580)
approbierte, seinen kaum überschät-
zenden kirchenrechtlichen Stellenwert.

ZEUGNIS WORT UND 1A1
Hr gılt 1U  — als ‚„„Sıcherer un: authen-
iıscher Bezugstext für dıie Darlegung der
katholiıschen Lehre und 1n besondererKatechismus der katholischen Kirche.

ünchen
Weılse für dıe Ausarbeıtung der öÖörtlıchenOldenbourg Verlag, Katechismen‘‘. Aber gerade dieser 'aps1993, S16 Seıten. 36,— Ln

45 ,—
meınt 1im Ge{iolge eben des Vat I1 auch,
das uch ‚möÖöchte ferner den ökume-

Nach dem Catechismus OMAaNnus nıschen Bemühungen, dıe den heilıgen
aps 1US V.) und dem des Wunsch nach Einheıit aller Christen

Jesuiten Bellarmın 'aps Cle- pflegen, ıne Stütze bieten, indem
InNeNs dürfte dieses der drıtte den Inhalt und den harmoniıschen s
überörtliche römisch-katholische ate- sammenhang des katholischen Gilau-
chismus se1n, der päpstliche Approba- bens I1  u aufzeigt“‘ (34)
tion erhalten hat Denn gemäß O- Man LuL sicherlich gul daran, den
lischem Kirchenrecht ist Katechismus- geschilderten Sachverhalt für die ECUTr-
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auf dıe ‚„Eıinheıt‘ ‚„das chrıistlıcheteiılung und dıe Nutzung des
Katechiısmus un:! damıt das Geheimnis‘‘ Mysteriıum und akra-
uch beim Wort nehmen. Denn hiıer mentum: Nr. welches hiıer eIn-
soll ja ıne mıiıt dem Herkommen rO- deutig ‚„dıe Kırche**“ als „unıversales
miıisch-katholischer Lehre identische und Heilssakrament‘““ darstellt.
In sıch kohärent-harmonische Darle- Natürlıiıch zeıgt sıch dıesem Zen-
SUuNg des ‚„‚Glaubensgutes‘“‘ iTum bzw. VO  ar ıhm AUsSs auch, WI1Ie der

deposıtum 1del; 29) gegeben WT - Katechiısmus „Öökumenıisch‘“‘ Es
den Das 1st ıne gewaltige Au{fgabe; un empfiehlt sıch, dazu eiwa eıl Art
WI1e s1e angefaßt und gelöst wurde, das ‚„Ich glaubeauf die  „Einheit‘‘,  „das christliche  teilung und die Nutzung des neuen  Katechismus ernst — und damit das  Geheimnis‘‘ (= Mysterium und Sakra-  Buch beim Wort zu nehmen. Denn hier  mentum: Nr. 772ff), welches hier ein-  soll ja eine mit dem Herkommen rö-  deutig „die Kirche‘‘ als „universales  misch-katholischer Lehre identische und  Heilssakrament“‘ darstellt.  in sich kohärent-harmonische Darle-  Natürlich zeigt sich an diesem Zen-  gung des gesamten ‚„Glaubensgutes‘“‘  trum bzw. von ihm aus auch, wie der  (= depositum fidei; 29) gegeben wer-  Katechismus „Ökumenisch‘‘ lehrt. Es  den. Das ist eine gewaltige Aufgabe; und  empfiehlt sich, dazu etwa Teil I Art. 9  wie sie angefaßt und gelöst wurde, das  „Ich glaube ... die heilige katholische  nötigt nicht nur im schwierigen, aber  Kirche‘““ (Nr. 748 ff) zu lesen. Einerseits  reizvollen Vergleich etwa mit dem (Hol-  ist die Kirche „das Volk, das Gott in der  ländischen katholischen) Erwachsenen-  ganzen Welt versammelt‘‘ (752), zum  katechismus von 1966/69 — auch er ja  andern — mit „Lumen Gentium“‘ und  um Gleichklang mit der „Stimme*‘ des  „Unitatis Redintegratio‘‘ des Vat. II — ist  Konzils (Ausg. Freiburg 1972, V) be-  sie „verwirklicht in der katholischen  müht — oder dem evangelischen der  Kirche‘“. Anderer „Kirchen und kirch-  VELKD von 1975 höchsten Respekt ab.  licher Gemeinschaften“‘‘ bedient sich der  Seine beiden, im Vergleich hervor-  Geist Christi „als Mittel zum Heil‘“‘;  stechendsten Merkmale dürften viel-  deren  und andere  Kraft::  „Güter“  leicht die beiden folgenden sein: /. Der  „drängen von selbst ‚auf die katholische  neue Katechismus verarbeitet auf bisher  Einheit‘ hin‘“‘ (819; Zitat aus LG). Das  in solcher Literatur unbekannt inten-  sind, nimmt man etwa noch Teil III/1.  sive, wenn auch im einzelnen kritisch zu  Art. 13 „Gnade und Rechtfertigung‘‘  prüfende Weise die Bibel (das betr.  (Nr. 1987 ff) hinzu, Sätze und „Stim-  Register umfaßt 29 zweispaltige Sei-  men“‘‘, die sowohl dem Vat. II als auch  ten!), die Dekrete aller Konzilien und  dem Conc. Trid. gerecht werden sollen  Synoden, päpstliche Dokumente und —  und können. Entwicklungen: jedoch,  wohl am lehrreichsten! — sogenannte  wie sie z.B. durch das Buch „Lehrver-  „kirchliche Schriftsteller‘‘ von Alphons  urteilungen — kirchentrennend? ““ (1986)  von Liquori über Augustinus, Cicero (!),  ausgedrückt wurden, sucht man in die-  Jeanne d’Arc (die Reformatoren fehlen  sem Katechismus noch vergebens. Das  natürlich!) bis zu Thomas Morus „Brief  vermag schon ein Vergleich von Art. 13  aus dem Gefängnis“ (313; zu diesen  (III) „Das Verdienst‘““ (2006ff) mit der  Stücken ein Register von 15 Seiten).  entsprechenden Passage aus  „Lehr-  2. Der Katechismus folgt aber noch  verurteilungen  S (dört. S7280 2  immer, und — wie es scheint — z.B.  veranschaulichen. Einen interessanten  anderen Blick auf dasselbe Zentrum  vom _ anthropologisch-christologischen  Ansatz  des  Holländischen Werkes  eröffnet Teil II/1. Art. 2 über die „Fir-  unbeirrt, dem Aufbau des Catechismus  mung“‘ (Nr. 1285 ff), wo Konsequenzen  Romanus:  Credo;  Liturgie einschl.  aus der Lehre gezogen werden, „die  Sakramente; Handeln einschl. Dekalog;  Taufe, die Firmung und die Eucharistie‘“  Gebet einschl. Vaterunser. Darin dürfte  seien „die Sakramente der christlichen  sich nicht nur maßgebliche Tradition  Initiation‘“‘ (1211f) — eine, wendet man  niederschlagen. Auf diese Weise gelingt  sie konsequent an, für das gesamte  vielmehr das zum Verständnis des Wer-  „katechetische‘‘ Handeln dieser Kirche  kes wichtigste, nämlich die Zentrierung  höchst folgenreiche Ansicht.  486dıie heılıge katholische
nötigt nıcht 1U 1Im schwılierigen, aber Kırche** (Nr. 748 lesen. Einerseıits
reizvollen Vergleich eiwa mıt dem (Hol- ist dıe Kırche ‚„‚das Volk, das Gott in der
ländischen katholıschen) Erwachsenen- SanZeCIl Welt versammelt*‘‘ Z

katechismus VO  — 966/69 auch GE Ja andern mıt ‚Lumen Gentium“‘ und
Gleichklang mıiıt der „Stimme““ des „Unitatıs Redintegratio“‘ des Vat I1 ist

Konzıils Ausg Freiburg 1972, V) be- s1e ‚„verwirklıicht 1ın der katholischen
müht oder dem evangelıschen der Kırche‘“. Anderer ‚„‚Kırchen und iırch-

VO  — 97/5 OcNAsten Respekt ab. lıcher Gemeinschaften‘“‘ bedient sich der
Seine beıden, 1m Vergleich hervor- Gelst Christı „„als Mıttel ZU Heıl““;

stechendsten Merkmale dürften viel- deren und andere‚Kraft‘‘ ‚Güter‘“‘
leicht dıe beiıden folgenden seIN: Der „drängen VOoO  —; selbst ‚auf dıe katholische
NEUC Katechismus verarbeıtet auf bısher Einheıt‘ hın““ (819; ıta Aaus LG) Das
In solcher Laıteratur unbekannt inten- sınd, nımmt InNnan eiwa noch eıl
S1Ve, WeNnNn auch im einzelnen krıtiısch Art 13 ‚„„‚Gnade und Rechtfertigung‘‘
prüfende Weise die Bıbel das betr. (Nr. 1987 {1) hinzu, atze und ‚„„Stim-
Register umfaß zwelispaltige Se1- men‘““, dıie sowohl dem Vat I1 als auch
ten!), dıe Dekrete aller Konzılıen und dem ONC. T1d gerecht werden sollen
Synoden, päpstliche Dokumente und un können Entwicklungen jedoch,
wohl lehrreichsten! sogenannte W1e s1e 2 3 durch das uch ‚„Lehrver-
‚„‚kırchliche Schriftsteller“‘ VO Alphons urteilungen kırchentrennend?** (1986)
VO  —; LiquorI1 über Augustinus, Cicero (!), ausgedrückt wurden, sucht INan In dıe-
Jeanne '’Arc dıe Reformatoren fehlen SC Katechismus noch vergebens. Das
natürlıch!) bıs Thomas MorTus „Brief VEIIMAaAS schon eın Vergleich VO  —; Art 13
AdQus dem Gefängnis“ (313; diıesen ‚„Das Verdienst‘““ 2006 ff) mıt der
Stücken eın Regıister VO  — 15 eıten) entsprechenden Passage Aaus ‚„„Lehr-

Der Katechismus folgt aber noch verurteilungen .6 (dort
immer, und WI1Ie scheıint z B veranschaulıichen. Einen interessanten

anderen Blick auf dasselbe ZentrumVO anthropologisch-christologischen
Nnsatz des Holländischen Werkes eröffnet eıl 11/1 Art über dıe „„Fir-
unbeirrt, dem Autfbau des Catechismus mung‘‘ (Nr. 1285 Konsequenzen
Romanus: Credo; Liturgie iınschl aus der Lehre SCZOLCH werden, C6
Sakramente; Handeln inschl Dekalog; Taufe, dıe Fırmung und dıe Eucharistie‘‘

inschl Vaterunser. Darın dürfte selen ‚„„die Sakramente der christliıchen
sich nıcht NUTr maßgebliche Tradıtiıon Inıtiation““ (1211 f) eine, wendet mMan

nıederschlagen. Auf diese Weise gelingt Ss1e konsequent d} für das gesamte
vielmehr das ZU Verständnis des Wer- ‚„‚Katechetische‘‘ Handeln dieser Kirche
kes wichtigste, nämlıch die Zentrierung höchst folgenreiche Ansıcht.
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Mehr aqals diese wenigen Beobachtun- 1CH unwlederbringlich dahınsınken, trıtt
SCH können 1im Rahmen eiıner qauf- das Evangelıum In se1in eigentliches

Recht e1IN.tragsgemäß kurzen Rezension kaum
mitgeteıilt werden. Sie wollen aber Und 19808  e eiıne Kırche 99 dıe elfte
gerade Öökumenisch Interessierte dazu Stunde‘“‘, immer geringer geworden
ermutigen, den ucn Katechismus ZUT ahl und Zuversicht, 1m wörtlichen Sınn
and nehmen. Zweiıftellos ist nıcht ‚„„‚dezımıiert“‘ VO  — 000 1edern
ein im üblıchen Sınne katechetisches 1939 auf kaum eben 000 S 343),
und erst recCc kein rel1ıg10nNspädago- noch umgeben VOINN den Baudenkmälern
gisches) Werk; 5r selbst verwelst (S eiıner reichen Geschichte, aber voller
bıs 43) für die katechetischen Fragen banger Fragen nach einem ‚UuUCI Weg
und dıe ‚‚Anpassungen  C6 ‚„‚Kulturen, für dıie wenigen Hiınterbliebenen eıner

achtunggebietenden VergangenheıtLebensphasen“‘, ‚„S5ituationen der TEeS-
saten‘‘ auf dıe Sr den Unterricht der VCI WOITICENC Gegenwart und VOT ungewI1S-
Gläubigen Verantwortlichen“‘‘ (42) DZW. SCT Zukunft: Wiıe soll da gepredigt WCI-

den?! Ohne dal3 der Prediger ın die VCI-auf die „entsprechenden Katechismen‘‘
der TtS- und Regionalkirchen. Wiıe ständlıche Traurigkeıt, die ‚„‚Todesstim-

mung‘“‘ (S 281), einstimmt, S1C danndiese Aufgaben zukünfitig eingelöst WeT-

den, dürfte aber nıcht zuletzt für das seelsorgerlich läutern! Auch ohne
ökumenische Gespräch ‚, VOI VON Ilusionen wecken und S1e auf einen

steılen theologıschen Begriff brin-Bedeutung seiIn Als Vorgabe dazu ist
der hler vorgestellte Katechismus VOoNn gen  ! Aber ebenso ohne dıe Auferste-

hungshoffnung preiszugeben, diese (3fundamentaler Bedeutung, sieht doch
'aps Johannes aul I1 mıt ıhm ‚„nach und Zielverheißung der bıblıschen Ver-
der Erneuerung der Lıturgle und der kündıigung, mıiıt der das Christentum

steht und tällt!
uen Kodifiziıerung des kanonischen
Rechtes einen sehr wichtigen Beı- Christoph Kleıin g1bt 1n seinen „ PTe-

digten Aaus S1ıebenbürgen“‘ davontrag ZU Werk der Erneuerung des Rechenschaft, WwI1Ie ın den etztenkırchlichen bens‘‘ S 31)
geleistet. ZWaNzlg Jahren versucht und vermocht

eler hat, nach der blutigen ‚‚Wende‘“
Rumänıien nde 1989 als der 237 Bı-

Christoph Klein, Um dıe Stunde schof der Sıebenbürger Sachsen, aber
auch schon vorher als Theologıieprofes-ein Jahrgang. Predigten Aaus der S1e-

benbürgisch-Sächsischen Kırche 1m SOT und als Bıschofsvıkar. Man mer
seinen Predigten, die fast sämtlıch dan-Umbruch. Martın-Luther-Verlag, Hr- kenswert Kurz, klar geglıedert und gutlangen 1993 351 Seiten. 25,— lesen sınd, den kundigen Ausleger

Wenn CS ahr ist, daß das EKvange- des bıblıschen Textes d} aber auch
1um 1m Ursprung und 1im ern dıe den feinsinnigen Liebhaber VO  —
Osterbotschaft ist, also Auferstehungs- Büchern un! Filmen, ohne dal die Bıld-
predigt, muß sıch das In Situationen des haftigkeıit der edanken und dıe Eın-
Endes erwelsen. Wenn eın Menschen- fachheıt der ede dabe!1l kurz amen.
en nıchts mehr VOI sıch hat als das ine orıginelle Aufmerksamkeıt auf das
Sterben, WEeNnNn das Rad der Geschichte Wort der Bıbel, eine auch Aaus eigener
sıch unerbittlich und unwıderruflich Leiderfahrung rührende ähe den
dreht, Werk und esen VO  — (Generat1o0- angefochtenen Menschen, eine uNngc-
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